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Körperschaftsteuer

und   Gewerbesteuer

Feststellung
Umfang  der  Steuerbef reiung
I}ie   Körperschaf t    ist   nach   §   5   Abs.    1   Nr.       9   KstG   von   der   Körperschaftsteuer   bef reit.
Sie   ist   nach   §   3   Nr.      6   GewstG   von   der   Gewerbesteuer   bef reit.

Hinweise   zur   Steuerbegünstigung
I)ie   Körperschaf t    fördert   im   Sinne   der   §§   51   f f .    A0   ausschließlich   und   unmittelbar   folgende
gemeinnützige    Zwecke:
-    Förderung   des   öffentlichen   Gesundheitswesens    und

der   öffentlichen   Gesundheitspf lege   (§   52   Abs.    2   Sat
-Förderung   der    Entwicklungszusammenarbeit    (§   52   Abs. 15    AO)

Hinweis  zur  Ausstellung  voh  Zuwendungsbestätigungen
Die   Körperschaf t   ist   berechtigt,    für   Spenden,    die    ihr   zur   Verwendung   für   diese   Zwecke   zugewendet
werdent    Zuwendungsbestätigungen   nach   amtlich   vorgeschriebenem   Vordruck   (§   50   Abs.    1    EstDV)    auszu-
stellen.    Die   amtlichen   Muster   für   die   Ausstellung   steuerlicher   Zuwendungsbestätigungen   stehen   im
lnternet   unter   https://www.formulare-bfinv.de   als   ausfüllbare   Formulare   zur   Verfügung.

Die   Körperschaf t   ist   berechtigt,    f ür   Mitgliedsbeiträge   Zuwendungsbestätigungen   nach   amtlich   vorge-
schriebenem   Vordruck   (§   50   Abs.    1    EstDV)    auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen   für   Spenden   und   ggf .    Mitgliedsbeiträge   dürfen   nur   ausgestellt   werdeni
wenn   das   Datum   dieses   Freistellungsbescheides   nicht    länger   als   fünf   Jahre   zurückliegt.    Die   Frist
ist    taggenau   zu   berechnen   (§   65   Abs.    5   AO).

Haftung  bei  unrichtigen  Zuwendungsbestätigungen  und  fehlverwendeteh  Zuwendungen
Wer   vorsätzlich   oder   grob   fahrlässig   eine   unrichtige   Zuwendungsbestätigung   ausstellt   oder   veran-
lasstg    dass   Zuwendungen   nicht   zu   den   in   der   Zuwendungsbestätigung   angegebenen   steuerbegünstigten
Zwecken   verwendet   werden,    haf tet    für   die    entgangene   Steuer.    I)abei   wird   die    entgangene    Einkommen-
steuer   oder   Körperschaftsteuer   mit   30   %,    die    entgangene    Gewerbesteuer   pauschal   mit    15%   der   Zuwen-
dung   angesetzt    (§   10b   Abs.    4    EstG,    §   9   Abs.    3   KstG,    §   9   Nr.    5   GewstG).

Hiiiweis  zum  Kapitaler`tragsteuerabzug
Bei   Kapitalerträgeni    die    bis   zum   31.12.2025   zufließeno    reicht   für   die   Abstandnahme   vom   Kapital-
ertragsteuerabzug   nach   §   44a   Abs.    4   und   7   Satz    1   Nr.    1   sowle   Abs.    4b   Satz   1   Nr.    3   und   Abs.    10
Satz   1   Nr.    3   EstG   die   Vorlage   dieses   Bescheides   oder   die   Überlassung   einer   amtlich   beglaubigten
Kopie   dieses   Bescheides   aus.    Das   Gleiche   gilt    bis   zum   o.    a.    Zeitpunkt    für   die   Erstattung   von
Kapitalertragsteuer   nach   §   44b   Abs.    6   Satz   1   Nr.    3   EstG   durch   das   depotführende   Kredit-oder
Finanzdienstleistungsinstitut.

Die   Vorlage   dieses   Bescheides   ist   unzulässigg   wenn   die   Erträge    in   einem   wirtschaf tlichen
Geschäftsbetrieb   anfallen,    für   den   die   Bef reiung   von   der   Körperschaftsteuer   ausgeschlossen   ist.

Anherkungen
Bitte   beachten   Sie,    dass   die    lnanspruchnahme   der   Steuerbef reiungen   auch   in   Zukunf t   von   der   tat-
sächlichen   Geschäftsführung   abhängt,    die   der   Nacltprüf ung   durch   das    Finanzamt    -ggf .    im   Rahmen    ei-
ner   AUßenprüfung   -unterliegt.    I)ie    tatsächliche   Geschäf tsführung   muss   auf   die   ausschließliche
und   unmittelbare    Erfüllung   der   steuerbegünstigten   Zwecke   gerichtet   sein   und   die   Bestimmungen   der
Satzung   beachten.
I)ies   muss   auch   künf tig   durch   ordnungsmäßige   Aufzeichnungen   (Aufstellung   der   Einnahmen   und   Ausgab-
eni    Tätigkeitsbericht,   Vermögensübersicht   mit   Nachweisen   über   Bildung   und   Entwicklung   der   Rück-
1agen)    nachgewiesen   werden    (§   65   AO).
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Erläuterungen

XJ(¥

I)er   Verein   ist   verpf lichtet   lediglich   a]le   drei   Jahre   eine
Körperschaftssteuererklärung   einzureichen.   I)ie   nächste
Körperschaftssteuererklärung   reichen   Sie   daher   bitte    für   den   Zeitraum   Z!02l    -
2023    im    Jahr   2024    ein.
¥¥Jt

Dieser      Festsetzung    liegen    lhre    (am   16.02.2022   um   18:45:27   Uhr)    in   autrientif izierter   Form   übermit-
telten   Daten   zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Die    in   diesem   Bescheid    enthaltenen   Verwaltungsakte   können   mit   dem   Eins[iiruch   angefochten   werden.
Der      Einspruch      ist      bei      dem      vorbezeichneten      Flnanzamt      oder      bei      der      angegebenen   AUßenstelle
schriftlich      einzureicheno   diesem   /   dieser   elektronisch   zu   übermitteln   oder   dort   zur   Niederschrift
zu   erklären.
Ein      Einspruch      ist   jedoch   ausgeschlosseni    soweit   dleser   Bescheid    einem   Verwaltungsakt   ändert   oder
ersetzti      gegen   den   ein   zulässiger   Einspruch   oder   (nach   einem   zulässigm   Einspruch)   eine   zulässige
Klagei      Revision      oder      Nichtzulassungsbeschwerde      anhängig      ist.       In      diesem      Fall      wird   der   neue
Verwaltungsakt   Gegenstand   des   Rechtsbehelfsverfahrens.
I}ie   Frist    für   die   Einlegung   eines    Einspru¢hs   beträgt    einen   Monat.
Sie      beglnnt      mit      Ablauf      des   Tages,    an   dem    lhnen   dieser   Bescheid   bek¢Hnnt   gegeben   worden   lst.    Bei
Zusendung   durch   einfachen   Brief   gilt   die   Bekanntgabe   mit   dem   dritten   T€hg   nach   Aufgabe   zur   Post   als
bewirkt,    es   sei   denn,    dass   der   Bescheid   zu   einem   späteren   Zeitpunkt   zu€!egangen   ist.
Bei      Einlegung      des      Einspruchs      soll      der      Verwaltungsakt      bezeichnet      werdeni    gegen   den   sich   der
Einspruch    richtet.    Es   soll   angegeben   werden,    inwieweit   der   VerwaltungsBkt   angefochten   wird.    Ferner
sollen   die   Tatsachen,    die   zur   Begründung   dienen,    und   die   Beweismittel   mgeführt   werden.

Datenschutzhinweis
lnformationen      über   die   Verarbeltung   personenbezogener   Daten   in   der   Steuerverwaltung   und   über   lhre
Rechte      nach      der   I)atenschutz-Grundverordnung   sowie   über   lhre   Ansprechpartner   in   Datenschutzf ragen
entnehmen         Sie         bitte         dem         allgemeinen      lnformationsschreiben      der      Finanzverwaltung.      Dieses
lnformationsschreiben      finden      Sie      unter      www.finanzamt.de      (iinter   det.   Rubrik   "Datenschutz'')   oder
erhalten   Sie   bei    lhrem   Finanzamt.
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